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BGBl. Nr. 253/1957 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 108/2013 

§/Artikel/Anlage 

§ 171a 

Inkrafttretensdatum 

01.10.2013 

Text 

Verschieben von Luftfahrzeugen auf Zivilflugplätzen 

§ 171a. Der Halter eines Zivilflugplatzes ist berechtigt, ein Luftfahrzeug im Falle eines 
luftfahrtbehördlich oder auf Grund zivilrechtlicher Bestimmungen verfügten Betriebsverbotes auch ohne 
Zustimmung des Luftfahrzeughalters auf eine andere Abstellposition zu verschieben. Die in anderen 
Bestimmungen geregelten Voraussetzung über das Bewegen von Luftfahrzeugen auf Zivilflugplätzen 
sowie zivilrechtliche Bestimmungen bleiben unberührt. 


